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Anders als im Koaliti-
onsvertrag angekündigt 
bringt der Gesetzentwurf 
zu Leiharbeit und Werk-
verträgen keine ernst-
haften Verbesserungen 
für Leiharbeitskräfte 
und für die Belegschaf-
ten im Einsatzbetrieb. 
Im Gegenteil: Er wird zu 
einschneidenden Ver-
schlechterungen im Ver-
gleich zum geltenden 
Recht führen. 

Gleiche Bezahlung erfolgt 
erst nach neun Monaten, 
obwohl die meisten Leih-
arbeitskräfte nur drei Mo-
nate im selben Betrieb be-
schäftigt sind. Auch die im 
Gesetzentwurf angegebene 
Überlassungshöchstdauer 
von 18 Monaten geht an 
der Realität vorbei: Nur 
13,8 Prozent Leiharbeits-
kräfte arbeiten solange im 
gleichen Betrieb. Darüber 
hinaus kann per Tarifver-
trag die Frist von 18 Mo-
naten beliebig verlängert 
werden. Und auch ohne Ta-
rifvertrag kann Leiharbeit 
auf Dauer erfolgen, da sich 
die maximale Einsatzdauer 
auf den einzelnen Leihar-
beitnehmer bezieht und 
nicht auf den Arbeitsplatz 
im Einsatzbetrieb. Das 
heißt: Hat der eine Leihar-
beitnehmer seinen Einsatz 
beendet, kann sofort ein 
anderer Leiharbeiter auf 
dem gleichen Arbeitsplatz 
weiterarbeiten. Nach drei 
Monate Karenzzeit ist es 
sogar möglich, den glei-
chen Leiharbeitnehmer an 
demselben Arbeitsplatz 
weiter zu beschäftigen, 
meist ohne Aussicht auf 
eine Gleichbezahlung. Das 

ist eine deutliche Ver-
schlechterung gegenüber 
dem Status Quo. So wird 
Leiharbeit und mit ihr die 
Spaltung der Belegschaf-
ten und Lohndumping zum 
Normalfall.

Wir sind der Meinung, dass 
Leiharbeit prinzipiell ver-
boten gehört. Mindestens 
aber darf Leiharbeit  nur 
vorübergehend für Auf-
tragsspitzen oder Perso-
nalengpässe erfolgen, und 
längstens für drei Monate. 
Voraussetzung muss die 
Zustimmung des Betriebs-
rats sein sowie „gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ ab 
der ersten Stunde.

Auch das geplante Wider-
spruchsrecht hilft nur den 
Arbeitgebern: Bisher konn-
ten Beschäftigte bei illega-
ler Arbeitnehmerüber-
lassung, die unter 
dem Deckmantel 
von Werkver-
trägen statt-
fand, ein 
festes Ar-
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beitsverhältnis einklagen 
- und zwar bei dem Arbeit-
geber, bei dem die Arbeit 
geleistet wurde. Und der 
Arbeitgeber, der illegal 
Arbeitnehmer verlieh, hat-
te das Risiko sich wegen 

Beitragshinterziehung bei 
der Sozialversicherung 
strafbar zu machen. Dieses 
Risiko fällt nun weg. Laut 
Gesetzentwurf kann der 
Arbeitnehmer durch eine 
Erklärung auf eine Fest-
anstellung in dem Betrieb 
verzichten, in dem er seine 
Arbeit faktisch verrichtet. 
Ein Freibrief für Arbeit-
geber, die Arbeitnehmer 
unter Druck zu setzen 
und zu einer solchen Er-
klärung zu nötigen.    t

Schwerpunkt   

Gesetzentwurf zu Leiharbeit ist Geschenk an Arbeitgeber

Auf ein Wort

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

nachdem Arbeitsministe-
rin Nahles mit ihrer un-
säglichen Leiharbeitsre-
form aufgewartet hat, die 
die Bedingungen für die 
Leiharbeitsnehmer sogar 
noch verschlechtert, freut 
man sich auf die parla-
mentarische Sommerpau-
se! Da kann die Regierung 
immerhin nur beschränkt 
Unfug machen. 
Ich werde eine Woche in 
Bayern auf Sommertour 
sein. Hauptthema meiner 
Veranstaltungen sind die 
Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP. Die EU-
Kommission wird ihren 
Vorschlag zur Unterzeich-
nung von CETA am 5. Juli 
vorlegen. Im Herbst wer-
den dann die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten 
– und auch unser Bundes-
wirtschaftsminister – ent-
scheiden müssen, wie sie 
sich zu CETA verhalten 
und ob sie den Protest der 
Bevölkerung ernst neh-
men. So gibt es mehrere 
Verfassungsbeschwer-
den, Großdemonstratio-
nen am 17. September 
und einem Volksbegeh-
ren in Bayern. Die Demo-
kratie verteidigen wir!
In diesem Sinne einen 
erholsamen Sommer und 
viel Spaß beim Lesen.

 Euer

CETA: gefahr 

für Demokratie

Mindestlohn zu niedrig
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Kurzmeldungen

Frist? Welche Frist? 
Der Mindestlohn gilt nicht 
für Langzeitarbeitslose - die-
se Ausnahme haben wir im-
mer abgelehnt. Das Gesetz 
jedoch schreibt vor, dass die 
Mindestlohn-Ausnahmen auf 
ihre Wirksamkeit hin über-
prüft werden müssen: „Die 
Bundesregierung hat den ge-
setzgebenden Körperschaf-
ten zum 1. Juni 2016 darüber 
zu berichten, inwieweit die 
Regelung nach Satz 1 die 
Wiedereingliederung von 
Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt gefördert hat 
(…)“. Dieses Gesetz hat die 
Große Koalition bekanntlich 
selbst auf den Weg gebracht 
hat - einen Bericht gab es 
zum Juni 2016 jedoch nicht. 
Stattdessen gab es von der 
zuständigen Staatssekretärin 
im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales am 1. Juni bemer-
kenswerte Ausführungen 
– sie berief sich dabei aus-
drücklich auf ihre fundier-
te juristische Ausbildung: 
Während eine Fristsetzung 
mit der Formulierung „am“ 
eindeutig ist, sei es bei einer 
Fristsetzung „zum“ vollkom-
men anders. Die Rechtsfolge 
dieser Formulierung sei un-
bestimmt, ein Bericht könne 
auch später gegeben werden. 

Ein hochinteressanter Vor-
gang mit viel Erleichterung 
für den Alltag der Menschen! 
Wenn es man etwa laut Miet-
vertrag die Miete ist bis zum 
Dritten eines Monats zu be-
zahlen hat, bedeutet das nach 
dieser Auslegung keinesfalls, 
dass man die Miete auch 
wirklich bis zum Dritten zah-
len muss. Ich neige dazu, das 
auszuprobieren und meinen 
Vermieter mit seinen Forde-
rungen dann zur Bundesre-
gierung zu schicken.

Auf der Digitalisierungs-
welle surfend versucht 
die Arbeitgeberseite ein 
altes Ansinnen durchzu-
setzen: eine umfangrei-
che Deregulierung von 
Arbeitnehmerrechten. 

Die Stellungnahme der 
Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) zeigt 
wie: Ausweitung von 
Wochenend- und Fei-
ertagsarbeit sowie die 
Abschaffung der ge-
setzlich geregelten 
Höchstarbeitszeit 
und Ruhezeiten. 
Diese Vision ei-
ner hochflexib-
len Arbeitswelt 
richtet sich gegen 
die Interessen der 
Beschäftigten nach 
planbarer, begrenzter 
und geregelter Arbeit. 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden 
zu beliebig einsetzbaren 
Bausteinen innerhalb ei-
nes hocheffizienten Pro-

duktionsprozesses degra-
diert. Bei der propagierten 
Flexibilisierung von Ar-
beitszeit geht es nicht um 
mehr Raum für Persön-
lichkeitsentwicklung und 
Selbstverwirklichung der 
Beschäftigten, sondern vor 

Arbeit   

Humanisierung der Arbeitswelt oder Deregulierung 4.0?

Im Bundesdurchschnitt 
reicht der Mindestlohn 
von 8,50 Euro nicht aus, 
um neben den Ausgaben 
für das tägliche Leben 
auch noch die Kosten 
der Unterkunft eines in 
Vollzeit beschäftigten 
Single zu decken. 

Das zeigt die Antwort auf 
eine Kleine Anfrage von 
uns an die Bundesregie-
rung. Nach Abzug von Sozi-
alversicherungsbeiträgen, 
Steuern und des „Regelbe-
darfes“ von 404 Euro für 
die Kosten des täglichen 
Lebens bleiben vom Min-
destlohn genau 336 Euro 
übrig. Dem stehen im Bun-

desdurchschnitt Wohnkos-
ten für einen Single von 
349 Euro gegenüber. 

Gerade in den Ballungs-
zentren ist die Lücke zwi-
schen Gehalt und Lebens-
haltungskosten enorm. 
In München liegen die 
Kosten der Unterkunft für 
Singles nach dem Sozial-
gesetzbuch bei 492 Euro 
– 156 Euro über dem, was 
der Mindestlohn hergibt. 
In den wenigsten Kommu-
nen in den westlichen Bun-
desländern reicht der Min-
destlohn eines Singles für 
die Kosten der Unterkunft. 
Das bedeutet: Aufstocken 
mit Hartz IV. 

allem darum, dass diese
jederzeit und von überall 
aus dem Unternehmen mit
ihrer Arbeitskraft zur 
Verfügung stehen. Eine 
Humanisierung der Ar-
beitswelt ist nur insoweit 
gewünscht, wie dies den 
Unternehmen nützt. Schon 
jetzt klagen Beschäftig-
te quer durch alle Bran-
chen über zunehmend 
entgrenzte Arbeitszeiten, 
Arbeitsverdichtung sowie 
Zeit- und Leistungsdruck.

Die Digitalisierung 
bedeutet einen 
Schub der Produk-
tivität. Entschei-
dend ist, wem 
dieser Produkti-

vitätsfortschritt zu-
gutekommt: Landet 

er in den Kassen der 
Unternehmen oder 

schaffen wir es, dass er 
für Arbeitszeitverkürzung, 
mehr Bildung sowie höhe-
re Löhne und Gehälter ver-
wendet wird? Dafür jeden-
falls kämpft die Linke.  t

Der Mindestlohn schützt 
zudem selbst Vollzeitbe-
schäftigte nicht vor Alters-
armut. Die Bundesregie-
rung hat uns schriftlich 
bestätigt: Wer 45 Jahre lang 
arbeitet, bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 
Stunden, der müsste rein 
rechnerisch einen Min-
destlohn von 11,68 Euro 
erhalten, um im Alter eine 
Nettorente oberhalb der 
Grundsicherung zu bekom-
men. Das zeigt: Schon bei 
seiner Einführung war der 
Mindestlohn zu gering. Die 
Bundesregierung muss ge-
setzlich nachbessern: Der 
Mindestlohn muss deutlich 
angehoben werden!    t     

Kommentar

Arbeit   

Mindestlohn schützt nicht vor Armut
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Teil 1: Vorläufige 
Anwendung
Am 5. Juli will die EU-
Kommission dem Rat ih-
ren Vorschlag für einen 
Beschluss zur Unterzeich-
nung und ggf. zur vorläufi-
gen Anwendung von CETA 
übermitteln. Noch ist nicht 
klar, ob CETA darin als rei-
nes EU-Abkommen gewer-
tet wird oder als gemisch-
tes Abkommen. Im ersten 
Fall müsste neben dem Rat 
der EU nur das Europäi-
sche Parlament zustimmen 
und es bräuchte im Rat nur 
eine qualifizierte Mehrheit 
(also min. 55 % der Staaten 
mit min. 65 % der Gesamt-
bevölkerung). 

Im zweiten Fall, also beim 
gemischten Abkommen, 
müssten auch die natio-
nalen Parlamente ihre Zu-
stimmung erteilen und im 
Rat müsste Einstimmigkeit 
erzielt werden. Dann wür-
de auch die Möglichkeit 
der Vorläufigen Anwen-
dung relevant, durch die 
die Vertragsteile in allei-
niger EU-Zuständigkeit al-
lein durch Ratsbeschluss 
in Kraft treten - vor den 
Abstimmungen in den na-
tionalen Parlamenten. Das 
ist absolut unakzeptabel, 
weil damit an den natio-
nalen Parlamenten vorbei 

Fakten geschaffen wer-
den. Es ist überaus frag-
lich, wie diese rückholbar 
sind, wenn das Abkommen 
wenigstens von einem na-
tionalen Parlament richti-
gerweise nicht akzeptiert 
wird. Auch Bundestags-
präsident Dr. Norbert Lam-
mert rief im Plenum am 
17.5. dazu auf, „mit aller 
möglichen Sorgfalt zwei 
Dinge auseinander[zu]hal-
ten, nämlich zum einen 
die Frage, was von solchen 
Abkommen überhaupt 
zu halten ist (…), und zum 
anderen die Frage, ob für 
ein ausverhandeltes Ab-
kommen eine mögliche 
Zustimmung der Bundes-
regierung zum vorläufigen 
Inkraftsetzen eines Teils 
dieses Abkommens ohne 
Zustimmung des Bundes-
tages erfolgen kann und 
erfolgen soll.“

Teil 2: CETA als EU-only-
Abkommen
Die EU-Kommission möch-
te CETA um jeden Preis 
durchsetzen – ohne Rück-
sicht auf demokratische 
Grundsätze und die Mei-
nung der Bürgerinnen und 
Bürger Europas. Deshalb 
ist es wahrscheinlich, dass 
sie CETA als reines EU-Ab-
kommen deklarieren wird 
– damit hätten die nationa-

Analyse   

Aushebelung der Demokratie bei CETA
Bayrisches Volksbegehren 
gegen CETA
Am 16. Juli startet in Bayern 
das Volksbegehren gegen 
CETA (îwww.volksbegeh-
ren-gegen-ceta.de). Ziel ist 
es, die Bayerische Staatsre-
gierung im Bundesrat zur 
Ablehnung von CETA zu 
verpflichten, wenn CETA 
durch die nationalen Parla-
mente geht. In den anderen 
Bundesländern gibt es sol-
che bindenden Referenden 
nicht. Doch nach §70 Abs. 4 
der bayerischen Verfassung 
kann der Landtag die Lan-
desregierung durch ein Ge-
setz binden, wie sie im Bun-
desrat abstimmen soll, wenn 
Rechte vom Land auf die EU 
übertragen werden. Solch 
ein Gesetz kann auch durch 
die Volksgesetzgebung mit 
einem Bürgerbegehren und 
einem Bürgerentscheid ent-
stehen.
Erste Hürde ist die Samm-
lung von 25.000 Unterschrif-
ten. Sie soll bereits am ers-
ten Tag genommen werden. 
Die bayerische LINKE wird 
dabei kräftig mitwirken und 
fleißig Unterschriften sam-
meln! Das bayrische Innen-
ministerium wird dann über 
die Zulässigkeit des Volks-
begehrens entscheiden, ggf. 
entscheidet das Landesver-
fassungsgericht.
In einem zweiten Schritt 
müssen innerhalb von zwei 
Wochen zehn Prozent der 
Wahlberechtigten in Bayern 
auf das Rathaus ihres Wohn-
orts gehen und sich als Un-
terstützerIn eintragen lassen. 
Wird das Quorum erreicht, 
dann muss der Landtag über 
den Gesetzentwurf abstim-
men. Lehnt er ihn ab, kommt 
es zum Volksentscheid. In 
dieser dritten Phase stimmen 
die Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns über den Gesetz-
entwurf ab. Wenn sich eine 
Mehrheit findet, wird der 
Entwurf zu einem gültigen 
Gesetz. Im Ergebnis würden 
die sechs Stimmen Bayerns 
im Bundesrat – von insge-
samt 69 – in der Waagschale 
der CETA-Gegner landen. 

len Parlamente überhaupt 
nichts mehr zu sagen. Dass 
sie sich in einer Situation, 
wo mehr und mehr Bür-
gerinnen und Bürger oh-
nehin die Politik der EU 
kritisieren und „denen da 
oben“ nicht mehr trauen, 
diesen demokratischen 
Super-GAU leisten will, ist 
unverantwortlich. 

Grundsätzlich wäre dieses 
Verfahren unproblema-
tisch, denn die Mitglied-
staaten können den Vor-
schlag der EU-Kommission 
anpassen. Sie könnten also 
bestimmen, dass CETA 
doch ein gemischtes Ab-
kommen ist - auch gegen 
den Willen der EU-Kom-
mission. Allerdings müs-
sen die Mitgliedstaaten 
dies einstimmig beschlie-
ßen – ob das der Fall sein 
wird, ist unklar.

Wirtschaftsminister Gab-
riel twitterte vor Kurzem, 
dass es ohne Zustimmung 
durch Bundestag und Bun-
desrat „kein Ja aus Deutsch-
land“ geben werde. Gabriel 
hat allerdings schon viel 
gesagt - und jede Woche 
etwas anderes. Außerdem 
würde eine einzelne Ent-
haltung (oder auch Ableh-
nung) CETA nicht stoppen. 
Entscheidend wird sein, 
ob die Bundesregierung 
ihre Rechtsauffassung, 
dass CETA ein gemisch-
tes Abkommen ist, auch 
juristisch über eine Klage 
vor dem Europäischen Ge-
richtshof durchsetzt.

Die Linke fordert von der 
Bundesregierung, dass sie 
dem CETA-Vertrag nicht 
zustimmt – und keinesfalls 
der Vorläufigen Anwen-
dung. Außerdem muss ge-
währleistet sein, dass die 
nationalen Parlamente mi-
tentscheiden. Der Wider-
stand muss weitergehen.     t
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Diese îKleine Anfrage 
fragt, wie hoch der Min-
destlohn sein müsste, um 
tatsächlich ohne Aufsto-
ckerleistungen ein selbst-
bestimmtes Leben führen 
zu können.

Im Mai landete Greenpeace 
einen großen Coup, indem 
es die geheimen îTTIP-
Verhandlungsdokumen-
te geleakt hat. Außerdem 
wurde für alle zugänglich 
ein gläserner Leseraum am 
Brandenburger Tor einge-
richtet. Tolle Aktion.

Die geplante Reform zu 
Leiharbeit und Werkver-
trägen bringt eine deut-
lichen Verschlechterung 
des Status Quo für die 
Beschäftigten. Unser Ent-
setzen haben wir in einem 

îBrief an die SPD-Abge-
ordneten kundgetan.

In einer îPressemittei-
lung kritisiere ich das 
lückenhafte Mindestlohn-
gesetz. Es ermöglicht Ar-
beitgebern, Sonderzahlun-
gen wie Weihnachts- und 
Urlaubsgeld auf den Min-
destlohn anzurechnen.

Es ist dreist, dass die SPD 
ihre îPosition zu CETA 
erst nach den Abgeordne-
tenhauswahlen in Berlin 
festlegen will – und zwar 
genau einen Tag später.

In einer îKleinen An-
frage fragen wir nach der 
Angemessenheit von VW-
Vorstandsvergütungen. 
Die Bundesregierung aber 
versteckt sich hinter dem 

Wir vier bayrischen Abgeordneten der Linksfraktion im Bundestag werden vom 14. bis 21. Juli 2016 fünf 
Städte besuchen. Mit Blick auf das bayrischen Volksbegehren „Bayern stoppt CETA“ wollen wir mit Bür-
gerinnen und Bürger über die Freihandelsabkommen TTIP und CETA ins Gespräch kommen und auch 
Stimmen für das Volksbegehren sammeln.

14. Juli 2016, ab 15.00 Uhr, Schweinfurt/ Schiller-
platz: Infostand und Bürgergespräche mit MdB Klaus 
Ernst, MdB Eva Bulling-Schröter und dem KV DIE LINKE 
Schweinfurt

14. Juli 2016, ab 18.00 
Uhr, Schweinfurt: 
Bürgergespräche mit MdB Klaus Ernst, MdB Eva 
Bulling- Schröter und KV DIE LINKE Schweinfurt / 
Weinfest Dahms

15. Juli 2016, ab 10.00 Uhr, Senden bei Neu-Ulm/ 
Wochenmarkt auf dem Laurentiusplatz: Sammeln 
von Unterschriften für Bayrisches Volksbegehren 
„Stoppt CETA“ mit MdB Klaus Ernst und dem KV DIE 
LINKE Günzburg/Neu-Ulm.

15. Juli 2016 ab 19.00 Uhr, Neu –Ulm/ Café d‘ Art, 
Augsburger Str. 35: Abendveranstaltung „Stopp CETA 
& TTIP“ mit MdB Klaus Ernst und dem KV DIE LINKE 
Günzburg/Neu-Ulm. 

16. Juli, ab 14.00 Uhr in München/ Münchner Frei-
heit, zentrale Kundgebung „Stopp TTIP-Ceta“ mit MdB 
Klaus Ernst, MdB Eva Bulling- Schröter, MdB Nicole 
Gohlke, MdB Harald Weinberg.

15. Juli 2016, ab 19.00 Uhr in München/ Hof-
bräuhaus: zentrale Abendveranstaltung „Stopp CETA & 
TTIP“ mit MdB Klaus Ernst, MdB Eva Bulling-Schröter, 
MdB Nicole Gohlke, MdB Harald Weinberg und dem KV 
DIE LINKE München. 


19. Juli 2016, 
ab 19.00 Uhr 
in Ingolstadt/ 

DGB Haus: Abendveranstaltung 
„Stopp CETA & TTIP“ mit MdB Eva Bulling-Schröter, MdB 
Harald Weinberg und dem KV DIE LINKE Ingolstadt.

20. Juli 2016, ab 19.00 Uhr in Ansbach, Kunsthaus 
Reitbahn 3: Abendveranstaltung „Stopp CETA & TTIP“ 
mit MdB Nicole Gohlke, MdB Harald Weinberg und dem 
KV DIE LINKE Ansbach/Weißenburg-Gunzenhausen.

(Änderungen vorbehalten! Aktuelles unter www.klaus-ernst-mdb.de 
und www.linke-landesgruppe-bayern.de)

Sommertour durch Bayern

Aktiengesetz, dass ganz of-
fensichtlich seine Wirkung 
verfehlt.

In einer îRede im Ple-
num (îAntrag) appelliere 
ich an alle Bundestagsab-

geordneten, sich gegen 
eine Vorläufige Anwen-
dung von CETA zu stellen. 
Damit würde der Bundes-
tag bei der Abstimmung 
umgangen.
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